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An das 
Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur 
Minoritenplatz 5 
1014 Wien 
 

Sachbearbeiterin: Dr.  Christiane Peter  
Telefon - DW: 05574 4960 610 

Fax: 05574 4960 408  
e-mail: office.lsr@lsr-vbg.gv.at 

 

E-Mail: begutachtung@bmukk.gv.at 
 begutachtungsverfahren@parlament.gv.at 
 
 
 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Hochschulgesetz 2005 geändert wird; 
Begutachtungs- und Konsultationsverfahren – Stellungnahme 
GZ: BMUKK-13.480/0001-III/2/2010 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
 
der Landesschulrat für Vorarlberg nimmt gemäß § 7 Abs. 3 Bundesschulaufsichtsgesetz, 

BGBl. Nr. 240/1962 idgF nach Beratung mit dem Rektorat der PH Vorarlberg wie folgt 

Stellung: 

 

Der vorliegende Gesetzesentwurf wird hinsichtlich seiner Hauptgesichtspunkte grundsätzlich 

begrüßt. 

In Rücksprache mit dem Rektorat wird angeregt: 

 

1. Zusätzliche Neuregelung:  

Die „RektorInnenkonferenz der Pädagogischen Hochschulen Österreichs“ sollte im HG 2005 

ein gesetzlich verankertes Gremium sein. 

Die Erfüllung der Aufgaben der Pädagogischen Hochschulen sei es in wissenschaftlicher, 

inhaltlicher oder auch organisatorischer Koordination kann nach den Erfahrungen der letzten 

Jahre durch ein gesetzlich verankertes Gremium noch effizienter erreicht werden. 
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Zu § 65a Abs. 1: 

Die Textpassage „im Gesamtausmaß von 45 ECTS “ sollte auf „im Gesamtausmaß von 30 

ECTS (davon 9 ECTS für die Bachelorarbeit)“ geändert werden. Sowohl hinsichtlich 

finanzieller Bedeckung durch den Bund als auch hinsichtlich berufszeitlicher Gründe für die 

Studierenden erscheint eine solch hohe Studienbelastung wenig zweckmäßig. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Amtsführenden Präsidenten 

 
 
 

HR Mag. Dr. Evelyn Marte-Stefani   
Landesschulratsdirektorin 
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